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Protokoll 
über die Sitzung: 

 

Stadtsenat 
 

 

am Donnerstag, dem 16. Juli 2020, Beginn: 14.00 Uhr 

Rathaus, 2. Stock, großer Sitzungssaal 

 

(11. Sitzung des Jahres und 22. Sitzung der Amtsperiode) 

 

 

Vorsitz: Bürgermeister Dipl.-Ing. Harald Preuner 

 

Anwesend: Bürgermeister Dipl.-Ing. Harald Preuner ÖVP  

 Dr. Christoph Fuchs ÖVP  

 Mag. Delfa Kosic ÖVP  

 Dr. Barbara Unterkofler, LL.M. ÖVP  

 Bernhard Auinger SPÖ  

 Andrea Brandner SPÖ  

 Mag. Wolfgang Gallei SPÖ  

 Mag. Anja Hagenauer SPÖ  

 Mag. Martina Berthold, MBA GRÜNE  

 Mag. Ingeborg Haller GRÜNE  

 Andreas Reindl FPÖ  

 Dr. Florian Kreibich ÖVP  

 

Anwesend gemäß § 27 Abs. 1 StR: GR Mag. Dankl (KPÖ) 

 

Entschuldigt: GR Mag. Harald Kratzer (ÖVP)  

 

Vom Amt: MDion: MD Dr. Fuchs, Herr Bischof, Dr. Floss, Mag. Gassner, Mag. Mayr,  

Dr. Kopp, Mag. Rafetseder; Abt. 1: Dr. Haybäck; Abt. 2: Mag. Aigner; Abt. 3: 

Mag. Moser; Abt. 4: FD Mag. Molnar; Abt. 5: Dipl.-Ing. Dr. Schmidbaur,  

Mag. Würfl; Abt. 6: BD Dipl.-Ing. Schrank, Ing. Huemer MSc.,  

Gemeinderatskanzlei  

 
Schloss Mirabell 

Postfach 63 

5024 Salzburg 

 

Tel. +43 662 8072 2534 

Fax +43 662 8072 2085 

grk@stadt-salzburg.at 

 

Bearbeitet von 

Magdalena Baumgartner 

Tel.  +43 662 8072 2199 
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Dipl-Ing. Fusban, Dipl.-Ing. Handl; Abt. 7: Mag. Hinterberger; 

Info-Z: Mag. Tschandl 

PV: Frau Berger-Ratley, Herr Maitz 

 

Schriftführerin: Magdalena Baumgartner 

 

 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung ordnungsgemäß 

erfolgte und die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 

 

Bgm. Dipl.-Ing. Preuner informiert, dass die Sitzung im Internet übertragen wird. 

 

 

Außerhalb der Tagesordnung: 

 

Eine Auflistung über den aktuellen Stand der Betriebsmittelrücklage wurde vor der Sitzung 

den Ressorts und Fraktionen zur Verfügung gestellt und ist diesem Protokoll beigefügt. 

  (Beilage  1) 

 

Der Vorsitzende unterrichtet die Mitglieder des Stadtsenates über die aktuelle Situation 

betreffend Corona-Infektionen in der Stadt. Zudem sei geplant, in den Amtsgebäuden 

erneut die Maskenpflicht einzuführen. 

 

Dr. Floss und Mag. Hinterberger informieren über die geplante Strukturreform. Die 

Präsentation wurde auf Wunsch den Ressorts und Fraktionen zur Verfügung gestellt und ist 

diesem Protokoll beigefügt. (Beilage  2) 

 

Frau Tina Heine, Leiterin des Festivals „Zwischenräume“ gibt einen kurzen Überblick über 

die geplante Kulturveranstaltung. 

 

 

Vortrag Gemeinderat Fuchs Christoph, Dr. (TOP 1) 

 

MD/04/32149/2020/002 

Quartalsamtsberichte 2020 

Berichterstattung über durch den Ressortleiter  

getroffene Verfügungen von Zuwendung 

jeder Art 

 

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Kenntnisnahme des Amtsberichtes der MD/04 vom 

1.7.2020. 

K e n n t n i s n a h m e  (einstimmig). (Beilage  3) 

 

 

Vortrag Gemeinderat Fuchs Christoph, Dr. (TOP 2) 

 

MD/04/46998/2020/002 

Förderung gem. Subventionsrichtlinie der  

Stadt Salzburg (2016) Zusatzförderung  

an den Tourismusverband Salzburger Altstadt zur  

Umsetzung des "Zwischenräumefestival Salzburg 2020" 

 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

1. Der Tourismusverband Salzburger Altstadt erhält zusätzlich zur Jahresförderung für die 

Umsetzung des „Zwischenräumefestival Salzburg 2020“ eine Förderung in der Höhe von 

150.000,- Euro (in Worten: einhundertfünfzigtausend Euro). Die Bedeckung erfolgt nach 

Rücksprache mit dem Finanzressort überplanmäßig im Jahr 2020 aus der allgemeinen 

Betriebsmittel-Zahlungsmittelreserve. Zur Bedeckung des gegenständlichen Erfordernisses 
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werden die VASt 2.91200.895000 (Rücklagen) und die VASt: 1.78200.755000.9 – Laufende 

Transferzahlung an Unternehmungen jeweils um einen Betrag von 150.000 Euro,- erhöht. 

2. Die Auszahlung erfolgt in einem. 

 

Für die SPÖ bringt GR Brandner folgenden Zusatzantrag ein: 

Sollte das Zwischenräumefestival Salzburg 2020 aufgrund der aktuellen Lage abgesagt 

werden, sind € 50.000,- der dafür vorgesehenen Förderung in der Höhe von insgesamt 

€ 150.000.- für die Künstler*innen und deren angefallenen Kosten zu verwenden. 

  (Beilage  4) 

 

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der MD/04 vom 

8.7.2020 mit der Maßgabe der finanztechnischen Abwicklung entsprechend der 

Bedeckungsäußerung der Abt. 4 vom 10.7.2020 sowie zum Zusatzantrag der SPÖ und auf 

Auszahlung der Zusatzförderung abweichend von den Subventionsrichtlinien in einer 

Summe. 

Einstimmige Anträge an den Gemeinderat (Beilage  5) 

 

P a r t e i e n v e r e i n b a r u n g  

 

 

Vortrag Gemeinderat Kosic Delfa, Mag. (TOP 3) 

 

01/00/22971/2020/011 

Tierschutzverein Salzburg 

Tierschutzverein für Stadt und Land Salzburg, 

Subvention 2020 

 

Der Stadtsenat möge gemäß den Subventionsrichtlinien der Stadt Salzburg gemäß Punkt 

1.2.15. den Anhanges zur GGO beschließen: 

Ein im Voranschlag 2019 unter der VASt. 1.58100.757000.3 vorgesehene Betrag von 

€ 100.000,-- wird dem Tierschutzverein des Landes Salzburg 

als Subvention zur Betriebsführung, in monatlichen Raten von je € 8.330,-- zur Verfügung 

gestellt , für den Zeitraum von Jänner bis Juni 2020 wird eine Summe von € 50.020,--, 

ausbezahlt. 

 

Die Berichterstatterin stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 1/00 

vom 24.6.2020. 

 

GR Brandner bringt für die SPÖ folgenden Zusatzantrag ein: 

Für den Tierschutzverein werden 120.000 Euro an Subvention beschlossen. 20.000€ 

von der Gesamtsumme werden vorerst einbehalten. Die MA 1 wird im Herbst einen 

Amtsbericht vorlegen, in dem die Vergabe der Tiere evaluiert wird. Sollte sich die 

Vergabe verbessert haben, werden die einbehaltenen 20.000€ auch ausbezahlt. 

  (Beilage  6) 

 

Im Sinne der geführten Diskussion spricht sich der Vorsitzende für folgende Abänderung des 

Antrags der Berichterstatterin auf Zustimmung zum Amtsvorschlag aus: 

Auszahlung der Subvention für die ersten drei Quartale in Höhe von Euro 100.000,- und 

Vorlage eines Evaluierungsberichtes über die Auszahlung von Euro 20.000,- aus der 

Betriebsmittelrücklage im Herbst, wenn eine Verbesserung der Vergabepraxis gegeben ist. 

Einstimmiger Beschluss (Beilage  7) 

 

 

Vortrag Gemeinderat Fuchs Christoph, Dr. (TOP 4) 

 

01/00/30006/2020/912 

Verpflegung der Mitarbeiter des Krisenstabes 

SARS-CoV-2 
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Der Gemeinderat möge beschließen: 

dass die VASt. 1.05000.430000.4 – Bezirksverwaltung – Lebensmittel, überplanmäßig von 

€ 19.000,-- um € 20.000,-- auf € 39.000,-- erhöht wird. 

Die Bedeckung hat aus der VASt. 2.91200.895000.2 – Betriebsmittel – 

Zahlungsmittelreserve zu erfolgen. 

Die überplanmäßige Bedeckung wurde im Vorfeld mit dem Finanzressort abgestimmt. 

 

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 1/00 

vom 26.6.2020. 

Einstimmiger Antrag an den Gemeinderat  (Beilage  8) 

 

 

Vortrag Gemeinderat Kosic Delfa, Mag. (TOP 5) 

 

02/00/51370/2019/019 

AB Musikum – Finanzierungssystem NEU -  

Statutenänderung 

 

Der Gemeinderat der Stadt Salzburg möge beschließen: 

1. Das neue Statut für das Musikum Salzburg und das damit verbundene neue 

Finanzierungsmodell findet die Zustimmung der Stadt Salzburg und wird bestätigt. 

2. Der Entwicklungsplan für das Musikum Salzburg Stadt wird zur Kenntnis genommen. 

3. Im Budgetvoranschlag 2021 sind zusätzlich zur Jahressubvention für das Musikum 

15.000 Euro für die Elternbeiträge GMU Singen an Kindergärten und Schulen (10.000 Euro) 

sowie für eine Erhöhung des Instrumentenfonds (5.000 Euro) in der Stadt vorzusehen. 

4. Der Ausbau der Unterrichtsstunden (jährlich +20.000 Euro zuzügl. Valorisierung), die 

Weiterführung der Übernahme der Elternbeiträge für GMU Singen (10.000 Euro) sowie die 

dauerhafte Erhöhung des Instrumentenfonds auf 30.000 Euro sind von der MA2/00 ab 2022 

gesondert anzumelden und bedürfen einer eigenen Beschlussfassung durch den 

Gemeinderat im Zuge der Budgeterstellung. 

 

Die Berichterstatterin stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 2/00 

vom 8.7.2020. 

Einstimmiger Antrag an den Gemeinderat  (Beilage  9) 

 

 

Vortrag Gemeinderat Haller Ingeborg, Mag. (TOP 6) 

 

02/00/63913/2019/004 

Verein „Jazzit – Jazz im Theater“ 

Verlängerung der mittelfristigen  

Förderungsvereinbarung für 2021, 2022 und 2023 

 

der Gemeinderat möge beschließen: 

Die Stadt Salzburg verlängert die mit dem Verein „Jazzit – Jazz im Theater“ bestehende 

„Förderungsvereinbarung zur mittelfristigen Finanzierung von Kultureinrichtungen“ für drei 

Jahre und gewährt für die Tätigkeit des Vereins Jahresförderungen in Höhe von: 

2021: 117.300,-- € 

2022: 119.600,-- € 

2023: 122.000,-- € 

 

Die Berichterstatterin stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 2/00 

vom 8.6.2020. 

Einstimmiger Antrag an den Gemeinderat  (Beilage 10) 
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02/00/69274/2018/011 (TOP 7) 

Erzabtei St. Peter; Investitionszuschuss Sanierung Stiftskirche 

 

Der Gemeinderat der Stadt Salzburg möge beschließen: 

Die Erzabtei St. Peter erhält von der Stadt Salzburg einen Investitionszuschuss für die 

Sanierung der Stiftskirche St. Peter in Höhe von EUR 1.200.000. Die Förderung wird in den 

Jahren 2020, 2021 und 2022 entsprechend den Subventionsrichtlinien zu EUR 400.000 p.a. 

ausbezahlt. 

 

a b g e s e t z t   (Vorberatung nicht erledigt) 

 

 

Vortrag Gemeinderat Fuchs Christoph, Dr. (TOP 8) 

 

02/01/47926/2020/001 

Ehrengrab der Stadt Salzburg für Marko Feingold am Jüdischen Friedhof 

 

Der Stadtsenat möge die Erklärung des Grabes des Ehrenbürgers Hofrat Marko Feingold 

zum Ehrengrab der Stadt Salzburg beschließen. Dem Kostenrahmen von 10.000 Euro wird 

zugestimmt. 

Zudem stimmt der Stadtsenat folgendem Virement zu: 

VASt 1.01900.413000.0 Verminderung um € 5.000 

VASt 1.36300.728100.0 Verminderung um € 2.000 

VASt 1.36300.757000.6 Verminderung um € 3.000 

VASt 1.36200.757000.8 Erhöhung um € 10.000. 

 

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 2/01 

vom 8.7.2020. 

Einstimmiger Beschluss (Beilage 11) 

 

 

Vortrag Gemeinderat Kosic Delfa, Mag. (TOP 9) 

 

03/00/21090/2020/014 

Subventionen für Senioreneinrichtungen  

in der Stadt Salzburg, Sammelamtsbericht 

2. Halbjahr 2020 

 

Der Stadtsenat wolle gemäß Punkt 1.2.15. des Anhanges zur GGO beschließen: 

„Den in der Beilage A dieses Amtsberichtes aufgelisteten Subventionswerbern werden für 

ihre Tätigkeit im Seniorenbereich für das zweite Halbjahr 2020 die in der Beilage 

angeführten Förderungsbeträge gewährt.“ 

 

Die Berichterstatterin stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 3/00 

vom 15.6.2020. 

Einstimmiger Beschluss (Beilage 12) 

 

 

Vortrag Gemeinderat Gallei Wolfgang, Mag. (TOP 10) 

 

03/00/21090/2020/015 

Subventionen für Kinder- und Jugendeinrichtungen, 

 Sammelamtsbericht 2. Halbjahr 2020 sowie für den  

Verein Kolpingsfamilie Salzburg-Zentral  für das Jahr 2020 

 

Der Sozial- und Wohnungsausschuss wolle gemäß Punkt 3.2.1 des Anhanges zur GGO 

beschließen: 
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„1. Den in der Beilage A dieses Amtsberichtes aufgelisteten Subventionswerbern werden für 

ihre Tätigkeit im Kinder- und Jugendbereich für das zweite Halbjahr 2020 die in der Beilage 

angeführten Förderungsbeträge gewährt. 

2. Der Verein Kolpingsfamilie – Salzburg-Zentral erhält für das Jahr 2020 für das Projekt 

„Arbeit mit schwierigen Jugendlichen“ von der VASt. 1.43900.757100.2 – Sonstige 

Einrichtungen und Maßnahmen – Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck – 

eine Förderung von € 12.000,--.“ 

 

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 3/00 

vom 15.6.2020. 

Einstimmiger Beschluss (Beilage 13) 

 

 

Vortrag Gemeinderat Kosic Delfa, Mag. (TOP 11) 

 

03/00/21090/2020/016 

Subventionen für sonstige Einrichtungen der  

freien Wohlfahrt, Sammelamtsbericht 

2. Halbjahr 2020 

 

Der Stadtsenat wolle gemäß Punkt 1.2.15. des Anhanges zur GGO beschließen: 

1. Den in der Beilage A dieses Amtsberichtes aufgelisteten Subventionswerbern werden für 

ihre Tätigkeit für das zweite Halbjahr 2020 die in der Beilage angeführten 

Förderungsbeträge gewährt.“ 

 

Die Berichterstatterin stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 3/00 

vom 15.6.2020. 

Einstimmiger Beschluss (Beilage 14) 

 

 

Vortrag Gemeinderat Fuchs Christoph, Dr. (TOP 12) 

 

05/01/62357/2019/019 

REWE Group BILLA / Abt. Penny 

Grazer Bundesstraße 2 / Linzer Bundesstraße 44 

Gst 329 KG Gnigl 

Baubehördliche Bewilligung für den Abbruch  

des Bestandsbaues (Wohngebäude) 

Feststellung im Sinne des § 59 Abs 2 Salzburger  

Raumordnungsgesetz 2009 - ROG 2009 

 

Der Stadtsenat wolle gemäß Punkt 1.2.18. des Anhanges zur GGO beschließen: 

„Der beigeschlossene Bescheidentwurf (Beilage A) mit dem Spruchinhalt: 

„Gemäß § 59 Abs 2 Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 – ROG 2009, LGBl Nr 30/2009 

idgF, wird 

1. entsprechend dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens festgestellt, dass bei dem auf Gst 

329 KG Gnigl, befindlichen Bestandsbau (Wohngebäude), Liegenschaft Grazer Bundesstraße 

2 / Linzer Bundesstraße 44, keine Einsturzgefahr und keine technische Unmöglichkeit der 

Behebung der Baufälligkeit vorliegt, und 

2. nach Maßgabe der Bestandspläne ON 4 a+b entsprechend den Schlussfolgerungen im 

Gutachten des Sachverständigen Bmst. Ing. Maximilian Altmann vom 26.2.2020 

festgestellt, dass die Instandhaltung des auf Gst 329 KG Gnigl, befindlichen Bestandsbaues 

(Wohngebäude), Liegenschaft Grazer Bundesstraße 2 / Linzer Bundesstraße 44 allgemein 

wirtschaftlich nicht vertretbar ist.“ 

wird samt seiner Begründung zum Beschluss erhoben.“ 
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Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 5/01 

vom 4.5.2020 mit dem abgeänderten Bescheidentwurf ON 020, der am 16.7.2020 den 

Mitgliedern des Stadtsenates per Mail mit Ergänzungsschreiben übermittelt wurde. 

Einstimmiger Beschluss  (Beilage 15) 

 

 

Vortrag Gemeinderat Fuchs Christoph, Dr. (TOP 13) 

 

05/03/37847/2019/010 

Bebauungsplan der Aufbaustufe "Praxisvolksschule  

Nonntal 1/A1" im Bereich der Viktor-Keldorfer-Straße 6,  

Gst. 2055/20, KG Salzburg 

Beschlussfassung durch den Stadtsenat 

 

Der Stadtsenat möge gestützt auf Punkt 1.2.19. des Anhanges zur GGO beschließen: 

"Gemäß § 65 Abs 6 des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009 wird der Bebauungsplan 

der Aufbaustufe "Praxisvolksschule Nonntal 1/A1" entsprechend der planlichen Darstellung 

ON 9 für den Bereich der Viktor-Keldorfer-Straße 6, Gst. 2055/20, KG Salzburg, 

beschlossen." 

 

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 5/03 

vom 29.6.2020 mit dem abgeänderten Bebauungsplan der Aufbaustufe Ord.Nr. 017 vom 

15.7.2020. 

Einstimmiger Beschluss  (Beilage 16) 

 

 

Vortrag Gemeinderat Haller Ingeborg, Mag. (TOP 14) 

 

06/00/23595/2013/021 

Smart City Salzburg - Anfrage Finanzierung über  

Klimafonds der Stadt Salzburg 

Projekt Heizungserneuerung Blindenheim Schmiedingerstraße 

 

Der Gemeinderat möge beschließen 

1. Die Umsetzung des Projektes „Umstellung Ölheizung Schmiedingerstraße“ wird 

genehmigt. Die VASt 5.85300.010610 wird um die erforderlichen Budgetmittel iHv € 

97.800,-- durch eine Umschichtung erhöht. Dazu sind folgende Umschichtungen 

erforderlich: VASt: 5.85300.010610 Erhöhung um € 97.800,-- VASt: 1.52200.729000 

Verminderung um € 97.800,-- 

2. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates der SIG erfolgt die Abwicklung durch 

die Stadtgemeinde Salzburg vertreten durch die SIG. Die für das Projekt erforderlichen 

Budgetmittel iHv € 97.800,-- werden an die Stadt Salzburg Immobilien GmbH mittels 

Gesellschafterzuschuss übertragen. 

3.  Im bestehenden Leihvertrag vom 18.4.2005 wird unter Punkt VI. Instandhaltung, 

Veränderungen im 2. Absatz der Begriff "mit Ausnahme des Öltankes der Heizungsanlage" 

ersetzt durch "mit Ausnahme des Pelletstanks der Heizungsanlage". 

 

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 6/00 

vom 15.6.2020 mit der Maßgabe der finanztechnischen Abwicklung gemäß Bedeckungs-

äußerung der Abt. 4 vom 14.7.2020. 

Einstimmiger Antrag an den Gemeinderat  (Beilage 17) 

 

P a r t e i e n v e r e i n b a r u n g  
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Vortrag Gemeinderat Haller Ingeborg, Mag. (TOP 15) 

 

06/00/67589/2018/017 

Energieausschreibungen 

Amtsbericht Energiepreisvereinbarung für Zeitraum  

nach 2021 - Gaspreisfestlegung durch Neuausschreibung 

 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

 

1. Die Abteilung 6/00 soll die Festlegung der Gaspreise für die Jahre 2022 bis 2024 durch 

eine EU-weite Ausschreibung optimieren. 

2. Im Falle eines anderen Bestbieters durch die EU-weite Ausschreibung wird der 

bestehende Vertrag mit Firma B fristgerecht gekündigt und ein Vertrag mit dem neuen 

Bestbieter abgeschlossen. 

 

Die Berichterstatterin stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 6/00 

vom 1.7.2020. 

Einstimmiger Antrag an den Gemeinderat  (Beilage 18) 

 

P a r t e i e n v e r e i n b a r u n g  

 

 

Vortrag Gemeinderat Reindl Andreas (TOP 16) 

 

06/01/26010/2020/002 

1208A Mönchsberg 12, Wehranlage Katze -  

Wehrmauersanierung, Baumeisterarbeiten 

Vergabe der Arbeiten 

 

Der Stadtsenat der Landeshauptstadt Salzburg möge gemäß Pkt. 1.2.1 des Anhanges zur 

GGO beschließen: 

1. Die maximale Auftragssumme für die Baumeisterarbeiten der Sanierung der Wehrmauer 

am Mönchsberg 12 - Katze wird mit maximal € 1.520.000,-- brutto festgelegt. 

2. Der Auftrag wird mit einer Summe von € 1.267.599,31 brutto an die Firma A  gemäß 

Angebot vom 24.06.2020 vergeben. 

Bei Auftreten von notwendigen, aber derzeit unvorhersehbaren Baumaßnahmen kann der 

Auftrag um maximal € 252.400,69 brutto auf maximal € 1.520.000,-- brutto erhöht werden. 

3. Die erforderlichen Budgetmittel auf der VAST 5.84000.006100.6  werden im 

Rechnungsjahr 2020 in der Höhe von € 970.000,-- brutto und im Rechnungsjahr 2021 in 

der Höhe von € 550.000,-- (Auftragssumme + 20 % Unvorhergesehenes) vorgesehen. 

 

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 6/01 

vom 26.6.2020. 

Einstimmiger Beschluss  (Beilage 19) 

 

 

Vortrag Gemeinderat Fuchs Christoph, Dr. (TOP 17) 

 

06/04/38366/2018/006 

Kajetanerplatz 

Neugestaltung Kajetanerplatz 

2. ergänzender Amtsbericht zur Umsetzung 

 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

1. Der maximale Gesamtkostenrahmen für das Umsetzungsgebiet A1 (Fläche 3.472 m²) 

wird gegenüber dem "Ergänzenden Amtsbericht zur Umsetzung" (Z.l. 

06/04/38366/2018/003 vom 16.10.2019) und GR-Beschluss vom 11.12.2019 durch neue 
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Erkenntnisse (Entsorgung von kontaminiertem Abbruchmaterial) um  € 360.000,-- erhöht 

und in der Höhe von € 2.710.000,-- brutto festgelegt. 

2. Im Voranschlag 2020 werden für das gegenständliche Projekt lediglich € 140.100,-- 

benötigt. Laut Invest-Klausur vom 4.5.2020 wurden bereits € 650.100,-- auf das Jahr 2021 

verschoben. Darüber hinaus sollen weitere € 500.000,-- in das Jahr 2021 übertragen 

werden (Reservierungen wurden im BKF-System bereits vorgenommen). 

 

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 6/04 

vom 25.5.2020. 

Einstimmiger Antrag an den Gemeinderat  (Beilage 20) 

 

 

Vortrag Gemeinderat Gallei Wolfgang, Mag. (TOP 18) 

 

06/04/43011/2020/002 

Generalsanierung Clemens-Holzmeister-Stiege  

Vergabeamtsbericht 

 

Der Stadtsenat der Landeshauptstadt Salzburg möge gemäß Pkt. 1.2.1 des Anhanges zur 

GGO beschließen: 

1. Der Gesamtkostenrahmen für die Generalsanierungsarbeiten zum Bauvorhaben 

„Clemens-Holzmeister-Stiege“ (Bauphasen 2020 und 2021) wird mit maximal € 765.000,00 

brutto festgelegt. 

2. Der Auftrag für die Generalsanierungsarbeiten zum Bauvorhaben „Clemens-Holzmeister-

Stiege“ (Bauphasen 2020 und 2021) wird mit einer Summe von € 592.296,82 brutto an den 

Bieter A, gemäß Angebot vom 22.06.2020, vergeben. Bei Auftreten von notwendigen, aber 

derzeit unvorhersehbaren Zusatzmaßnahmen kann der Auftrag bis maximal € 680.000,00 

brutto erhöht werden. 

 

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 6/04 

vom 22.6.2020. 

Einstimmiger Beschluss  (Beilage 21) 

 

 

 

Ende der Sitzung: 15.45 Uhr 

 

 

Die Schriftführerin: 

 

 

Die Magistratsdirektorin: 

 

 

Der Vorsitzende: 

 

 

Dauer der Sitzung: 1 Stunde 45 Minuten 

Anzahl der behandelten Geschäftsstücke: 17 

 

 

 

Der Stadtsenat behandelt im Rahmen der Sitzung gemäß § 29 Abs. 4 StR bzw. § 34 Abs. 2 

GGO Vorlageberichte im nichtöffentlichen Teil der Sitzung. Darüber wird ein eigenes 

Protokoll erstellt. 
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